
Öffentliche Bekanntmachung Jahresabschluss 2020 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19. März 2024 die Jahresrechnung 2020 festgestellt. Die 
Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht wird an 7 Tagen in der Zeit vom Montag, 25. April 2024 bis 
05. April 2024 - je einschließlich - im Rathaus Murr, Zimmer 22, während der Dienststunden 
öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt. 
Der Feststellungsbeschluss hat folgenden Wortlaut: 

 
Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2020 

 
Gemäß §95 in Verbindung mit §95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Murr in seiner Sitzung am 19. März 2024 die Jahresrechnung 2020 wie 
folgt festgestellt: 

 
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge  16.729.575,16 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  15.520.303,68 € 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 1.209.271,48 € 

 1.4 

 

Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,00 € 

1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.209.271,48 € 

1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 0,00 € 

 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 € 

1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) 0,00 € 

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) 1.209.271,48 € 

 

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  15.774.987,74 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  13.635.748,24 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2)   

     2.139.239,50 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 419.312,47 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  5.148.181,12 € 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von  

         -   4.728.868,65 € 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6)  

         -   2.589.629,15 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  0 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   0 € 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)  

0 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands,  
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)  

         -   2.589.629,15 € 

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen  
Einzahlungen und Auszahlungen 

972.251,17 € 

2.13  Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 3.624.049,80 € 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln -   1.617.377,98 € 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2.006.671,82 € 

 
 



3. Bilanz 

 
3.1 Immaterielles Vermögen  18.269,24 € 

3.2 Sachvermögen 52.659.306,67 € 

3.3 Finanzvermögen 38.306.665,29 € 

3.4 Abgrenzungsposten 1.033.602,45 € 

3.5 Nettoposition 0,00 € 

   
3.6 Gesamtbetrag Aktiva 92.017.843,65 € 

 

 

 

  

3.7 Basiskapital 80.089.613,14 € 

3.8 Rücklagen 1.209.271,48 € 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 € 

3.10 Sonderposten 10.108.095,77 € 

3.11 Rückstellungen 0,00 € 

3.12 

3.12 

Verbindlichkeiten 263.324,61 € 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 347.538,65 € 

   
3.14 Gesamtbetrag Passiva 92.017.843,65 € 

 
 
 
Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach §84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen 
Investitionsauszahlungen zugestimmt. 
 
 
Murr, den 19. März 2024 
 
gez.     gez. 
Bartzsch    Weese 
Bürgermeister                 Leiterin Finanzwesen 


